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BFH-Leitsatz-Entscheidungen 
 

  
  
  

1. Kindergeld: Berücksichtigung eines Kindes nach krankheitsbedingtem Ausbil-
dungsabbruch 
Urteil vom 31.08.2021, Az: III R 41/19  

2. Außenwirtschaftsrecht: Reichweite der Altvertragsklausel beim Russland-Em-
bargo 
Urteil vom 19.10.2021, Az: VII R 7/18  

 
 
Urteile und Beschlüsse:

 
1. Kindergeld: Berücksichtigung eines Kindes nach krankheitsbedingtem Ausbil-

dungsabbruch 
Urteil vom 31.08.2021, Az: III R 41/19 
1. Eine kindergeldrechtliche Berücksichtigung wegen Berufsausbildung i.S. des § 32 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a EStG scheidet aus, sobald ein Kind sein Ausbildungsver-
hältnis krankheitsbedingt nicht nur unterbrochen, sondern —z.B. durch Abmeldung 
von der (Hoch–)Schule oder Kündigung des Ausbildungsverhältnisses— abgebrochen 
hat. 
 
2. Ist ein Kind krankheitsbedingt nicht in der Lage, sich ernsthaft um eine Ausbil-
dungsstelle zu bemühen oder sie zum nächstmöglichen Ausbildungsbeginn anzutreten, 
kann es nur dann nach § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c EStG berücksichtigt werden, 
wenn es sich um eine vorübergehende Erkrankung handelt und die im Anspruchszeit-
raum bestehende Ausbildungswilligkeit nachgewiesen wird. 
 
3. Von einer vorübergehenden Erkrankung ist auszugehen, wenn sie im Hinblick auf 
die ihrer Art nach zu erwartende Dauer der von ihr ausgehenden Funktionsbeeinträch-
tigung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht länger als sechs Monate währt. 
 

  
2. Außenwirtschaftsrecht: Reichweite der Altvertragsklausel beim Russland-Em-

bargo 
Urteil vom 19.10.2021, Az: VII R 7/18 
1. Die Annahme einer Zollanmeldung ist zu widerrufen, wenn ihr Verbote und Be-
schränkungen entgegenstehen. Hat die Zollbehörde die Rücknahme der Annahme er-
klärt, obwohl die Voraussetzungen des Art. 27 UZK nicht erfüllt sind, schließt das die 
Umdeutung in einen Widerruf nach Art. 28 UZK nicht aus. 
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2. Die Altvertragsklausel des § 77 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 AWV erfasst nur solche Ver-
träge und Vereinbarungen, mit denen konkrete vertragliche Leistungspflichten bereits 
vor dem 01.08.2014 begründet worden sind. Ob das der Fall ist, kann nur nach Maß-
gabe des jeweils einschlägigen (ggf. ausländischen) Rechts bestimmt werden. 
 
3. Es ist Aufgabe des FG als Tatsacheninstanz, das maßgebende ausländische Recht 
von Amts wegen zu ermitteln ( § 155 Satz 1 FGO i.V.m. § 293 ZPO ). An die Ermitt-
lungspflicht sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je komplexer oder fremder 
das anzuwendende Recht im Vergleich zum eigenen ist. 
 
  

 

 


